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Der Wahnsinn hat einen Namen: Arzneimittelversorgungswirtschaftlichkeitsgesetz 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 18. Januar beraten Sie im Deutschen Bundestag das AVWG und wir 
niedergelassenen Ärzte Deutschlands demonstrieren gegen diese verfehlte 
Gesundheitspolitik. Viele Gesetze wie dieses haben in den letzten Jahren ihre 
Wirkung verfehlt. Weil alle gesetzlichen Eingriffe nur darauf abzielten Löcher 
im bestehenden Gesundheitssystem zu stopfen. Nötig ist aber eine wirkliche 
Reform unseres Systems, wie andere europäische Länder es uns vorgemacht 
haben und auch weiter vormachen. 

Sind Sie sich darüber im Klaren, wie sich dieser neue Gesetzentwurf auf die 
Patientenversorgung auswirken wird? 

Welcher Arzt soll denn mit in Kraft treten dieses Gesetzes noch den Mut haben, eine 
Verordnung für ein teures Arzneimittel auszustellen, auch wenn der Patient es 
benötigt? Werden bereits heute im Durchschnitt 20% der ärztlichen Leistungen im 
ambulanten Bereich nicht vergütet, so wird sich kein Arzt zusätzlich dem Risiko 
eines Regresses im Arzneimittelbereich aussetzen! Eher ist es doch wahrscheinlich, 
dass nach Wegen gesucht wird, eine Verordnung zu vermeiden oder auf einen 
anderen niedergelassenen Kollegen abzuwälzen. Zumal dann auch noch die 
Belohnung durch einen Bonus zu erwarten ist. Wo bleibt bei diesem Gesetzentwurf 
eigentlich das Interesse der Patienten? 

Insgesamt also ein fragwürdiges Instrument zur Kostensenkung, wenn das Ergebnis 
noch mehr Rationierung und noch mehr Bürokratie sein wird. 

Bundestagsfraktionen und 
Mitglieder im Ausschuss für Gesundheit 

Datum/Zeichen 
06.01.2006/Rd 



Prüfen Sie es auf seine Sinnhaftigkeit und zwar im Sinne der medizinischen 
Versorgung unserer Bevölkerung. Prüfen Sie Ihr Gewissen und Ihre Vernunft, bevor 
Sie Ihre Stimme für dieses Gesetz abgeben!  

Mit freundlichen Grüßen 
Bundesverband der Ärztegenossenschaften e.V. i.G. 
Der Vorstand 

 
Dr. Klaus Bittmann 
  1. Vorsitzender 


